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Stadt Paderborn          Technisches Dezernat

Stadtplanungsamt

Verfahrensablauf

Kartengrundlage :  Stadtgrundkarte        Stand vom :  März 2009

Die Kartengrundlage  entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18.12.1990. Die städtebauliche Planung ist geometrisch eindeutig festgelegt.

                                                                                         Der Bürgermeister

                                                                                                      i. A.

Paderborn,.........................                              ......................................................................

                                                                                         Vermessungsdirektor

___________________________________________________________ _____________

Für die Erarbeitung des Planentwurfs:

T e c h n i s c h e s   D e z e r n a t

Paderborn,  ........................                              ......................................................................

  Technischer  Beigeordneter

S t a d t p l a n u n g s a m t

Paderborn, ........................                             .......................................................................

                                                                                                  Dipl. Ing.

___________________________________________________________ _____________

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt hat am ....................................  nach § 2 (1)

i. V. m. § 1 (8) BauGB die Änderung  dieses Bebauungsplanes  beschlossen.  Der

Änderungsbeschluss wurde am ...................................... ortsüblich bekanntgemacht.

                                                                                          Der Bürgermeister

                                                                                                      i. V.

Paderborn, ........................                             .......................................................................

                                                                                      Technischer Beigeordneter

___________________________________________________________ _____________

Der vom Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt am .........................................  be-

schlossene Vorentwurf  des Bebaungsplanes  hat mit der Begründung  und dem Umwelt-

bericht gemäß § 3 Abs.1 BauGB in der Zeit vom ....................................................   bis

.................................................  einschließlich  öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der

öffentlichen Auslegung sind am .................................. ortsüblich bekanntgemacht worden

                                                                                          Der Bürgermeister

                                                                                                       i.V.

Paderborn, ........................                             .......................................................................

                                                                                     Technischer Beigeordneter

___________________________________________________________ _____________

Der vom Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt am .........................................  be-

schlossene Entwurf  des Bebaungsplanes  hat mit der Begründung  und dem Umweltbericht

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..............................................................   bis

......................................................  einschließlich  öffentlich ausgelegen.  Ort und Zeit der

öffentlichen Auslegung sind am .................................. ortsüblich bekanntgemacht worden

                                                                                          Der Bürgermeister

                                                                                                       i.V.

Paderborn, ........................                             .......................................................................

                                                                                     Technischer Beigeordneter

___________________________________________________________ _____________

Der Rat der Stadt hat nach § 10 (1) BauGB diesen Bebauungsplan  am ..............................

als Satzung beschlossen.

Paderborn,.........................                             .......................................................................

                                                                                     Technischer Beigeordneter

............................................................           .......................................................................

              Der Bürgermeister                                                        Ratsherr

___________________________________________________________ _____________

Der Satzungsbeschluss  dieses Bebauungsplanes  ist nach § 10 (3) BauGB am

............................  ortsüblich bekanntgemacht  worden. Mit der  Bekanntmachung  tritt der

Bebauungsplan in Kraft.

                                                                                          Der Bürgermeister

                                                                                                       i.V.

Paderborn, ......................                               .......................................................................

                                                                                     Technischer Beigeordneter

___________________________________________________________ _____________

Durch diesen Bebauungsplan  werden die Festsetzungen  im überplanten  Bereich des

Bebauungsplanes  Nr. W 167 B außer Kraft gesetzt.

________________________________________________________________________

M.  1 : 1000

Straßenverkehrsfläche (Aufteilung nachrichtlich)

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt, Verbot zur Anlage von Zugängen und Zufahrten

Einfahrtsbereich

Bahnanlagen

Sichtdreieck

durch Baugrenzen festgelegter überbaubarer Bereich

nicht überbaubare Grundstücksfläche

besondere  Bauweise (offene Bauweise, jedoch Gebäude länger als 50m zulässig)

Grundflächenzahl

Baumassenzahl

maximale Gebäudehöhe gem. §§ 16 Abs. 3 und 4, sowie § 18 BauNVO

Emissionskontingente, siehe textliche Festsetzungen

0,8

9,0

GH z.B. 26m

z.B. F1

Industriegebiet mit Lärmemissionskontingenten, siehe textliche Festsetzungen

Gewerbegebiet mit Lärmemissionskontingenten, siehe textliche Festsetzungen

GI*

GE*

b

Verkehrsgrünfläche

Begleitgrün an Straßen

Altablagerung

Öffentliche Grünfläche

Festsetzungen

Umgrenzung der Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Erhaltungsgebot für Bäume

Abgrenzung der Zuordnungsflächen

Kennzeichnung der Zuordnungsflächen

Darstellungen zur Information

Bestandsangaben

1
II

I

120

. 140,1

Wohngebäude mit Hausnummer und Geschosszahl

Wirtschafts- und Industriegebäude mit Geschosszahl

Höhenlinie

Höhenpunkt

Flurgrenze

Weitere Signaturen siehe DIN 18 702

BEBAUUNGSPLAN

W 167 B I. Änderung

Industriegebiet Barkhausen Nord

für das Gebiet zwischen  K 37, Salzkottener Straße, B 64 und der Barkhauser

Straße (Flur 7, Gemarkung Wewer)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasser-

beseitigung sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15  und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB)

Bauweise, Baulinien und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Entwicklungsrichtung der Gebäude

z.B. 1

Erdgashochdruckleitung mit Steuerkabel

Hochspannungsfreileitung mit Schutzzone

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche zugunsten der

Stadt Paderborn, der Versorgungsträger und der Anlieger

Kabelverteilerstation / Trafostation

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Weitere Nutzungsarten
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Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-

schutz und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses

KV

Textliche Festsetzungen

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 In den festgesetzten Industriegebieten (GI*) sind die gem. § 9 Abs. 3 Nr. 2 

ausnahmsweise  zulässigen  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche  und

sportliche Zwecke ausgeschlossen.

1.2 Im festgesetzten Gewerbegebiet  (GE*) sind Tankstellen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

und die gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für 

kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke unzulässig.

1.3 Zulässig sind im Industriegebiet (GI*) und dem Gewerbegebiet (GE*) Wohnungen für 

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Betrieb zugeordnet  und ihm gegenüber  in Grundfläche  und Baumasse untergeordnet

sind, wobei sie als freistehende Wohngebäude unzulässig sind.

1.4 In den festgesetzten Industriegebieten (GI*) sowie dem Gewerbegebiet (GE*) ist 

Großhandel zulässig.

Nicht zulässig ist in den vorgenannten Gebieten jeglicher Einzelhandel.  Ausgenommen

hiervon ist Kfz-Handel im Gewerbegebiet (GE*).

Weitere Ausnahmen sind im festgesetzten Industriegebiet  (GI*) sowie dem Gewerbegebiet

(GE*) für Einzelhandelsverkaufsflächen sowie sonstige Nutzungen unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig:

 Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe  sowie produzierende  und weiterverarbeitende

Betriebe können sich mit einem flächenmäßig  und umsatzmäßig  deutlich untergeordneten

Verkaufsbereich  von max. 10 % der Betriebsfläche,  jedoch nicht mehr als 800 m², in das

gewerbliche Umfeld integrieren, wenn für die Waren, die verkauft werden, ein

unmittelbarer  betrieblicher  Zusammenhang  in räumlicher,  wirtschaftlicher  und

betriebsstruktureller Hinsicht besteht.

 Gastronomische  Nutzungen sind als betriebsbezogene  Einrichtungen im gesamten

Plangebiet zulässig. Eine generelle Nutzung durch die Allgemeinheit  als Schank- und

Speisewirtschaften  ist nur zulässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen  wird, dass keine

negativen Auswirkungen  auf benachbarte Betriebe erfolgen. Ausnahmsweise  zulässig sind

auch Schnellimbisse,  Imbissstuben,  Kioske und ähnliche Einrichtungen jedoch nur im

baulich-gestalterischen  Zusammenhang  mit Gewerbebetrieben.  Verkaufswagen  im Sinne

von „fliegenden Bauten“ sind nicht zulässig.

2. Festsetzung von Lärmemissionskontingenten  (LEK) im Bebauungsplan  gem. § 9 Abs. 1

Nr. 24 BauGB

Im Bebauungsplan  werden gemäß DIN 45691 Lärmemissionskontingente  festgelegt. Es sind

nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche  die in der folgenden Tabelle

für die Teilflächen  F1 - F7 angegebenen Emissionskontingente  (LEK) nach DIN 45691 weder

tags (06.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 06.00 Uhr) überschreiten.

Die DIN 45691 kann im Stadtplanungsamt eingesehen werden.

Es werden folgende max. Lärmkontingente in dB(A) pro 1 m² Betriebsfläche festgesetzt:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

LEK tags 62 65 62 62 62 62 57

LEK nachts 57 62 52 54 52 52 42

Bei der Betriebsfläche handelt es sich um die überbaubaren Bereiche der Baugrundstücke.

Kappungsgrenze

Ein Betrieb bzw. eine Anlage ist stets zulässig, wenn der Beurteilungspegel  der von ihm

emittierten Geräusche  15 dB(A) unter dem kritischsten Immissionsrichtwert  der TA Lärm am

dem von Lärm am stärksten betroffenen Immissionsort  im Einwirkungsbereich  nicht

überschreitet.

Wohn- und Büronutzung

Da sich bei Ausschöpfung  aller LEK innerhalb des Plangebietes - zumindest theoretisch -

Werte ergeben könnten, die oberhalb der GI-Richtwerte der TA Lärm lägen, wird der

ausnahmsweise  zulässigen  Wohnnutzung sowie der Büronutzung  im Bebauungsplan  die Pflicht

zum Selbstschutz auferlegt. Darüber hinaus ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

für die ausnahmsweise  zulässige  Wohnnutzung  nachzuweisen,  durch welche geeigneten

(baulichen) Maßnahmen  (DIN 4109 „Schallschutz  im Hochbau“) der erforderliche Schutz vor

Lärmbelästigungen durch Schallübertragung erreicht wird.

Die DIN 4109 kann im Stadtplanungsamt eingesehen werden.

3. Bauweise gem. § 9 Abs. 2 BauGB

In der besonderen Bauweise (b) gelten die Vorschriften der offenen Bauweise, jedoch darf die

Länge der Gebäude mehr als 50 m betragen.

Auf den nicht überbaubaren  Grundstücksflächen  dürfen keine Stellplätze,  Garagen,

Nebenanlagen, Lagerplätze und andere bauliche Anlagen errichtet bzw. angelegt werden.

Im gesamten Plangebiet sind Nebenanlagen  im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie sonstige

bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht  in den Abstandsflächen  zugelassen werden

können, auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig.

B. Festsetzungen nach Landesrecht (§ 9 Abs. 4 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 BauO NRW

1. Gebäudehöhen gem. §§ 16 Abs. 3 u. 4 sowie 18 BauNVO

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen einschließlich  der Höhe von Werbeträgern  jeglicher Art

ist in der Planzeichnung bestimmt.

Für die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Gebäudehöhen sind die Bezugspunkte:

 Unterer Bezugspunkt  ist das natürliche  Gelände. Verläuft das Gelände nicht eben, wird

der Messpunkt zwischen dem höchsten und tiefsten an den Baukörper  angrenzenden Teil

der Geländefläche gemittelt.

 Oberer Bezugspunkt ist beim Flachdach die OK Attika.

 Oberer Bezugspunkt bei geneigten Dachflächen ist die Firstlinie.

 Eine Überschreitung  der im Plan festgelegten maximalen Gebäudehöhe  ist durch

untergeordnete  Bauteile (Treppenhäuser,  Aufzüge,  Technikaufbauten,  Masten, Antenne

u.ä.) um bis zu 4 m zulässig, jedoch nur bis zu einer Gesamtfläche von 50 m².

Im Schutzbereich der 220 KV-Leitung Bechterdissen  - Paderborn-Süd  darf die Oberkante der

Bebauung 133,50 m über NN nicht überschreiten.  In Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber

können in der Nähe der Maststandorte geringfügig höhere Unterbauungen zugelassen werden.

2. Außenwerbung gem. § 86 BauO NRW

2.1 Allgemeine Anforderungen

Werbeanlagen  an und vor Gebäuden  sind so zu gestalten bzw. anzubringen,  dass sie sich

nach Form, Größe, Gliederung, Material, Farbe und Anbringungsart einfügen in:

 das Erscheinungsbild der baulichen Anlagen, mit denen sie verbunden sind,

 das Erscheinungsbild der sie umgebenden baulichen Anlagen und

 das Straßen- und Platzbild.

Grundsätzlich dürfen Werbeanlagen nicht die architektonische Gliederung baulicher 

Anlagen bzw. die einheitliche Gestaltung beeinträchtigen.  Die architektonische  Gliederung

wird durch vertikale und horizontale Elemente wie Fenster, Brüstungsbänder, Pfeiler, 

Stützen, Traufen, obere Wandabschlüsse  oder Gebäudekanten  bestimmt und darf nicht

verdeckt oder verzerrt werden.

2.2 Werbung an der Stätte der Leistung

- Größe und Ausladungen

Für die Größe und Ausladungen von Werbeanlagen an Gebäuden gelten folgende 

Maßgaben:

 Selbstleuchtende  oder hinterleuchtete Schriftzüge  dürfen eine Höhe von 1,0 m nicht

überschreiten,  selbstleuchtende  oder hinterleuchtete  Schriftzüge  in Form von

Einzelbuchstaben  oder einzelnen Symbolen dürfen eine Höhe von 2,0 m nicht

überschreiten.

 Selbstleuchtende  oder hinterleuchtete Flachtransparente  dürfen eine Ansichtsfläche  von

10,0 m² je Werbeanlage nicht überschreiten.

 Großformatige  Werbeanlagen  aus Planen, Folien, Stoffen (sog. Megaposter) dürfen eine

Größe von 20,00 m² nicht überschreiten.

 Sonstige Schriftzüge  dürfen eine Ansichtsfläche  von 30,0 m² je Werbeanlage nicht

überschreiten.

 Je Stätte der Leistung ist je angefangene 10 lfd. m Frontlänge  der Gebäude eine der o. g.

Werbeanlagen zulässig.

 Alle Höhen- und Größenangaben  beziehen sich auf die gesamte Werbeanlage

einschließlich deren Hintergrundfläche, sofern diese der Werbeanlage zuzurechnen ist.

Beleuchtung

Die Beleuchtung von Werbeanlagen  muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und

Blitzlichtschaltungen  und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Hierzu

zählen Gegenlichtanlagen,  Wendeanlagen,  Leitlichtanlagen,  Digitalbildanlage,  Bild- und

Filmprojektionen,  Laseranlagen,  Spacecanon,  angestrahlte  Werbeanlagen,  deren Lichtfarbe

und Lichtintensität wechselt sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

Anbringungsort

Ausnahmsweise  zulässig sind Hinweistafeln  bis zu 1,0 m² auch auf anderen Grundstücken,

wenn die Stätte der Leistung auf einem rückwärtigen  Grundstück  oder einem zurückliegenden

Grundstücksteil gelegen ist.

Zulässig sind selbstleuchtende  und nicht selbstleuchtende  auf die Fassade aufzubringende

Schriftzüge.  In die Schriftzüge  dürfen Warenzeichen,  Sinnbilder oder ähnliches einbezogen

werden. Oberhalb der Trauflinie bzw. Attika sind Werbeanlagen unzulässig.

Fahnen, Standtransparente, Hinweistafeln oder Pylone

Je angefangene 15,00 m Grundstücksgrenze  zur öffentlichen  Verkehrsfläche  hin ist eine Fahne

bzw. 1 Fahnenmast oder ein Standtransparent  oder eine Hinweistafel oder ein Pylon zulässig.

Zu den öffentlichen Verkehrsflächen müssen sie einen Abstand von 2,0 m einhalten.

Fahnenmasten  dürfen bei einer Entfernung bis 10,0 m zur öffentlichen  Verkehrsfläche  8,0 m

Höhe nicht überschreiten,  die Fahnen sind hier bis zu einer Größe von 6,0 m² zulässig. Ab einer

Entfernung von 10,0 m zur öffentlichen  Verkehrsfläche  dürfen Fahnenmasten  12,0 m Höhe

nicht überschreiten, die Fahnen sind hier bis zu einer Größe von 9,0 m² zulässig.

Sonstige Werbeanlagen

Werbung, die flächig auf Schaufenster  aufgebracht wird, ist ausschließlich  im Erdgeschoss

zulässig, sofern deren Gesamtfläche  höchstens 50 Prozent der Schaufensterfläche  beträgt. Die

Fläche von Plakatanschlägen,  wie z.B. Hinweise auf Sonderangebote,  sind auf diese

Gesamtfläche mit anzurechnen.

Ausnahmsweise  zulässig sind großformatige  Werbeanlagen  aus Planen, Folien, Stoffen (sog.

Megaposter)  auch über einer Größe von 30,00 m² als Verkleidung von Baugerüsten  als zeitlich

befristete Werbeanlagen, längstens jedoch für die Dauer der Bauzeit.

2.3 Fremdwerbung

Fremdwerbung  ist nur in Form von Flachtransparenten  am Gebäude zulässig. Hierbei darf

die Fläche aller Fremdwerbeanlagen pro Grundstück 10,0 m² und die Größe der 

Einzelanlage das Maß von 3,0 m x 3,0 m nicht überschreiten.  Sie dürfen am Gebäude nur

bis zu einer Höhe von max. 5,0 m errichtet werden. Die Beleuchtung von Werbeanlagen

muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und Blitzlichtschaltungen und Anlagen 

ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Hierzu zählen Gegenlichtanlagen, 

Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlage, Bild- und Filmprojektionen, 

Laseranlagen, Spacecanon, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und 

Lichtintensität wechselt sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

2.4 Beeinträchtigung angrenzender Straßen

Anlagen der Außenwerbung,  die den Verkehrsteilnehmer  auf den freien Strecken der B 1,

B 64 und der K 37 ansprechen sollen, sind nicht zulässig.

2.5 Bestehende Werbeanlagen nach dem Bebauungsplan Nr. W 167 B

Für die auf Grundlage des Bebauungsplanes  Nr. W 167 B erstellten Werbeanlagen  besteht

Bestandsschutz.  Neuanlagen sind ausschließlich  auf der Grundlage der Regelungen des

vorliegenden Bebauungsplanes zulässig.

3. Gestaltung, Begrünung  und Bepflanzung der unbebauten sowie bebauten Grundstücke  i.

S. § 86 (1) Nr. 4 BauO NRW

Im Baugenehmigungsverfahren  ist für die gewerblichen Grundstücke  ein Begrünungsplan

vorzulegen, der mindestens folgende Gesichtspunkte aufgreift:

 Grundsätzlich  ist im festgesetzten Industriegebiet  jeweils für 5 PKW-Stellplätze  mindestens

ein großkroniger heimischer Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

 Die nicht überbauten  Grundstücksflächen  sind als Grünflächen  mit einer strukturreichen

Mischvegetation  aus einheimischen standortgerechten  Bäumen,  Gehölzen, Stauden,

Nutzpflanzen und Rasen zu gestalten und dauerhaft zu erhalten. Mindestens 30 % der für

Begrünung  zur Verfügung  stehenden Fläche ist als Strauchpflanzung  mit einheimischen

Gehölzen unterschiedlicher  Art anzulegen.  Je 100 m² Grundstücksfläche  ist mindestens

ein Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten.

 Nicht überbaute  Tiefgaragen und nicht überbaute  Teile von Kellergaragen sind mit einer

für Gehölzpflanzungen  und kleinkronigen Baumpflanzungen  ausreichenden

Erdaufschüttung  von min. 50 cm (Substratschicht)  zu versehen und gärtnerisch  zu

gestalten.

 Reserve- und ungenutzte Grundstücksflächen  sind mit einer niedrigen Initialvegetation

(Wildkräuterwiese)  zu begrünen.  Pflegemaßnahmen  sind zu unterlassen. Die spätere

Beseitigung zur ordnungsgemäßen Nutzung gilt nicht als Eingriff i. S. des § 8 a BNatSchG.

 Abfallsammelstellen  und Wertstoffbehälter  sind dreiseitig - mind. 1,80 m hoch -

einzugrünen.

C. Sonstige Festsetzungen

1. Regenwasserversickerung (§ 51 a LWG)

Nördlich der in Ost-West-Richtung  verlaufenden Stichstraße  „Oberes Feld“ und westlich der

ausgewiesenen  Zuordnungsfläche  3 ist das Niederschlagswasser  von den bebauten Flächen

mittels Mulde und von den befestigten Flächen über wasserdurchlässige  Oberflächen  und/oder

Mulden zu versickern. Auf den übrigen Flächen im Plangebiet ist eine Versickerung

ausgeschlossen.  Die bebauten und befestigten Flächen in diesen Bereichen sind an die

Regenwasserkanalisation anzuschließen.

2. Sichtdreiecke

Sichtdreiecke sind von allen sichtbehindernden  Anlagen und von Bewuchs über 0,70 m Höhe,

gemessen von der Oberkante der Fahrbahn der Verkehrsknotenpunkte, freizuhalten.

3. Zufahrten

Die K 37 ist eine nicht zum Anbau bestimmte Straße. Demgemäß  dürfen entlang der freien

Strecke mit Ausnahme der bereits vorhandenen Zufahrt keine weiteren Zu- und Abfahrten

angelegt werden. Ausnahmen sind nur nach Zustimmung des Baulastträgers  möglich. Im

Bereich der Barkhauser  Straße sind Zu- und Abfahrten nur in den kenntlich gemachten

Bereichen zulässig.

4. Beleuchtung

Für die Errichtung von Außenbeleuchtungsanlagen innerhalb der 40 m-Zone parallel zu K 37,

B 1 und der B 64 ist die Zustimmung der Straßenbaulastträger einzuholen.

D. Naturschutzbezogene Festsetzungen (§ 1 a Abs. 3 i.V. m. § 9 Abs. 1 a BauGB)

1. Ausgleichsmaßnahmen und Zuordnung gem. § 9 Abs. 1 a BauGB

Die innerhalb der Flächen für Maßnahmen  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft mit  1  bezeichnete Fläche wird in der Größe von 5.600 m² der

Kompensation  des Eingriffs durch die Neuanlage von Verkehrsflächen,  die der inneren

Erschließung  dienen, als Sammelausgleichsfläche  zugeordnet.  Darüber  hinaus wird den

Verkehrsflächen  eine externe Ausgleichsfläche  in der Größenordnung  von 3.050 m² in der

Gemarkung Elsen, Flur 14, Flurstück 418 tlw. (Elser Hude) als Sammelausgleichsfläche

zugeordnet.  Aufgrund der vorhandenen ökologischen  Wertigkeit  kann dieser Bereich nur mit

dem Faktor 0,5 aufgewertet werden, was eine anrechenbare Ausgleichsfläche  von 1.525 m²

ergibt.

Alle übrigen Kompensationsflächen  innerhalb des Plangebietes,  im Bebauungsplan  mit  2  -  4

bezeichnet, werden mit einer Größe von 32.767 m² dem durch die bauliche Nutzung

ausgelösten  Ausgleichsbedarf  zugeordnet. Aufgrund der vorhandenen ökologischen  Wertigkeit

kann dieser Bereich nur mit dem Faktor 0,5 aufgewertet  werden, was eine anrechenbare

Ausgleichsfläche von 16.384 m² ergibt.

Innerhalb der Ausgleichsflächen im Plangebiet sind vorgesehen:

 Fläche im Dreieck Bahnlinie Paderborn - Büren, Barkhauser Straße, K 37

- im Bebauungsplan mit  1  bezeichnet:

Flächenhafte  Bepflanzung mit standortgerechten,  heimischen Baum- und Straucharten,

Anlage einer zweireihigen Hecke aus standortgerechten,  heimischen Straucharten entlang

der Eisenbahnlinie.

 Fläche in der Nordecke des Plangebietes sowie entlang der Salzkottener  Straße und

der B 64 - im Bebauungsplan mit  2  bezeichnet:

Flächenhafte Bepflanzung mit standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten .

 In Nordsüd-Richtung verlaufender Grünstreifen zwischen den Bauflächen

- im Bebauungsplan mit  3  bezeichnet:

Einreihige Pflanzung mit standortgerechten, heimischen Baumarten

(Pflanzabstand: 10 m) .

 Fläche mit Geländekante am Südrand des Industriegebietes - im Bebauungsplan mit

4  bezeichnet:

Einzelpflanzung  mit standortgerechten,  heimischen Baum- und Straucharten;  natürliche

Sukzession.

Folgende externen Kompensationsflächen  werden ebenfalls der baulichen Nutzung

zugeordnet:

Gemarkung Sande im Bereich des Güsenhofsees :

Flur 4, Flurstücke  93, 180, 281, 283, 284, 297, 298, 375 und 325 in der Größenordnung  von

309.168 m².

Aufgrund der vorhandenen ökologischen  Wertigkeiten können diese Grundstücke  nur mit dem

Faktor 0,5 aufgewertet  werden, was eine anrechenbare Ausgleichsfläche  von 154.584 m²

ergibt.

Gemarkung Wewer im Bebauungsplan Nr. W 167 A:

Flur 7, Flurstücke 92, 653, 667 und 672, alle tlw. in der Größenordnung von 30.944 m².

Gemarkung Schloß Neuhaus im Bereich Alme

Flur 2, Flurstück 359 in der Größenordnung von 13.700 m².

Aufgrund der vorhandenen ökologischen  Wertigkeiten kann dieses Grundstück  nur mit dem

Faktor 0,8 aufgewertet werden, was eine anrechenbare Ausgleichsfläche von 10.960 m² ergibt.

Gemarkung Schloß Neuhaus im Bereich Paderwiesen

Flur 2, Flurstück 1780 tlw. in der Größenordnung von 15.519 m².

Aufgrund der vorhandenen ökologischen  Wertigkeiten kann dieses Grundstück  nur mit dem

Faktor 0,7 aufgewertet werden, was eine anrechenbare Ausgleichsfläche von 10.863 m² ergibt.

Gemarkung Elsen im Bereich Gesselner Hude

Flur 15, Flurstück 439 tlw. in der Größenordnung von 8.949 m².

Die auf den externen Kompensationsflächen  durchzuführenden  Maßnahmen  sind im

Grünordnungsplan, der Bestandteil dieses Bebauungsplanes ist, näher bestimmt.

Hinweise

1. Kampfmittelbeseitigung

Der gesamte Planbereich ist im 2. Weltkrieg stark bombardiert  worden. Vor Baubeginn sind die

Flächen des Bauleitplanes dem Kampfmittelräumdienst  bei der Bezirksregierung  zur

Entmunitionierung  zu melden. Sollten bei den Ausschachtungsarbeiten  verdächtige

Gegenstände  oder außergewöhnliche  Bodenverfärbungen  auftreten, ist die Arbeit aus

Sicherheitsgründen  sofort einzustellen und der staatliche Kampfmittelräumdienst  bei der

Bezirksregierung Arnsberg zu benachrichtigen.

2. Schutzbereiche von Leitungen

Im Plangebiet verläuft die 220 kV-Leitung Bechterdissen  - Paderborn-Süd.  Die Nutzung im

Schutzbereich der Leitung ist nur im Rahmen der DIN-VDE-Bestimmungen  zulässig und bedarf

der Überprüfung  und Zustimmung der transpower stromübertragungs  gmbh, Vor dem Nordwald

14, 31275 Lehrte. Parallel zur Bahnlinie Paderborn - Büren bzw. Barkhauser  Straße liegt eine

Gashochdruckleitung  der E-ON Westfalen Weser mit einem Schutzstreifen  von insgesamt 6 m

Breite. Grundsätzlich  dürfen im Schutzbereich dieser Leitungen keine leitungsgefährdenden

Bäume oder Sträucher  gepflanzt werden. Aufschüttungen  oder Abgrabungen  sind über der

Gasleitung und im Bereich der Maststandorte  unzulässig.  Auch dürfen keine Annäherungen  an

die Leitungsseile  der Hochspannungsleitung,  die den Bestand der Leitungen gefährden

können, vorgenommen werden.

3. Schmutzwassereinleitung

Aufgrund der Einleitung des Schmutzwassers  in ein Pumpwerk wird die

Schmutzwassereinleitung aus den Betrieben auf 0,5 l/s/ha begrenzt.

4. Archäologische Bodenfunde

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche  Bodenfunde oder Befunde (etwa

Tonscherben,  Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen,  Knochen, Fossilien) entdeckt werden,

ist nach §§ 15 u. 16 des Denkmalschutzgesetzes  die Entdeckung unverzüglich  der Gemeinde

oder dem LWL - Archäologie  für Westfalen, Kurze Straße 36, 33613 Bielefeld, Tel. 05 21 / 5 20

02 50, Fax: 05 21 / 5 20 02 39, anzuzeigen und die Entdeckungsstätte  drei Werktage in

unverändertem  Zustand zu erhalten, um so eine baubegleitende  Beobachtung organisieren zu

können. *

5. Altablagerungen

Im Bereich der im Bebauungsplan  dargestellten Altablagerung ist eine Grundwassernutzung

nur mit Zustimmung der unteren Abfallwirtschaftsbehörde  beim Kreis Paderborn zulässig.

Erdarbeiten sind mit der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Paderborn abzustimmen.

6. Wassergefährdende Stoffe

Beim Umgang mit wassergefährdenden  Stoffen (z. B. Heizöl und Dieselkraftstoff)  ist die

aktuelle „Verordnung  über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden  Stoffen und über

Fachbetriebe“  einzuhalten. Für die Benutzung von oberirdischen Gewässern  und des

Grundwassers (Einleitung, Entnahme, Wärmepumpe,  Erdwärmesonde  usw.) ist in der Regel

ein wasserrechtliches Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren erforderlich.

Rechtsgrundlagen
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Bestandteile des Bebauungsplanes

Die Bestandteile  des Bebauungsplanes  Nr. W 167 B I. Änderung  bestehen aus der Bebauungsplan-

zeichnung und dem Grünordnungsplan.
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* Redaktionller Hinweis zu Ziffer 4 der Hinweise

Auf dem Grundstück der Gemarkung Wewer, Flur 7, Flurstück 657 befindet sich Denkmal-

substanz. Diese ist vor der Vernichtung, vom Verursacher, durch eine archäologische

Untersuchung zu dokumentieren.
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